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Es geht ums Nettoprinzip: Michael Balke will die Abgeordnetenpauschale zu Fall bringen

„Abgeordnete
schweben nicht

über der
Verfassung“

Klaus Tipke, Professor
für Steuerrecht

Der Brutto-Netto-Rechner
Anders als Normalbürger
dürfen Abgeordnete
steuerfrei pendeln – und
kostenlos obendrein. Ein
Finanzrichter streitet vor
Gericht dagegen. Neidklage
oder gerechte Sache?

VON ULRIKE WIRTZ

M
ichael Balke will es nicht
einsehen. Bundestags-
abgeordnete sind keine
„Steuerzahler erster

Klasse“. Aus der Staatskasse be-
kommen sie pauschal 44 640 € pro
Jahr für ihre beruflichen Ausgaben,
noch dazu steuerfrei und ohne
beim Finanzamt einen einzigen Be-
leg vorlegen zu müssen. Obendrauf
gibt es für jeden Volksvertreter eine
Bahncard erster Klasse gratis. Wert:
5700 €. „De facto ist die Pauschale
ein zweites steuerfreies Gehalt“,
sagt Balke. „Und sie ist ein Skandal,
weil jeder andere Bürger berufsbe-
dingte Ausgaben beim Finanzamt
belegen muss.“

Balke ist Richter am Niedersäch-
sischen Finanzgericht. Vor dem
Bundesfinanzhof ist er aber ein
ganz normaler Kläger: Gemeinsam
mit seiner Frau, einer Oberärztin,
will er die Steuerfreiheit der Abge-
ordnetenpauschale zu Fall bringen.
Davon ist er umso mehr überzeugt,
seit die Parlamentarier ihre abga-
benfreie Pauschale ab 2007 noch
erhöhten, während sie beim Rest
der arbeitenden Bevölkerung die
Absetzbarkeit beruflicher Kosten
massiv einschränken. Ab 2007 darf
Otto-Normal-Steuerzahler im Rah-
men der Pendlerpauschale nicht
mehr alle Entfernungskilometer für
den Weg zur Arbeit absetzen, son-
dern nur noch die ab dem 21. Kilo-
meter. Wer weniger fährt, laut Sta-
tistik das Gros, geht leer aus.

„Das alles zeigt, wie sehr sich die
Abgeordneten ungerechtfertigt be-
vorzugen“, sagt Balke. „Unterm
Strich bleibt ein Drittel ihres Ein-
kommens steuerfrei, ob berufs-
bedingte Kosten entstanden sind
oder nicht.“ Die Abgeordnetenpau-
schale soll eigentlich dazu dienen,
Fahrtkosten, Ausgaben für die
Zweitwohnung in Berlin, für das
Wahlkreisbüro und für Bewirtun-
gen abzudecken. Es fließt aber
selbst dann in die Kasse der Bürger-
vertreter, wenn derartige Kosten gar
nicht anfallen – etwa wenn die Ab-
geordneten in Berlin zu Hause sind.

Mit seiner Klage stellt Balke also
nur die simple Frage, warum diese
Privilegien für Abgeordnete, nicht
aber für Normalbürger gelten. Vor
Gericht verlangt er, steuerlich ge-
nauso bevorzugt zu werden wie ein
Volksvertreter. „Sollten wir recht
bekommen, müsste das für die
gesamte Gemeinschaft der Steuer-
zahler gelten. Das aber könnte der
Fiskus aus Haushaltsgründen nicht
lange durchhalten.“ Balkes Kalkül:
Um alle gleich zu behandeln, müss-
te der Gesetzgeber dann die Abge-
ordnetenpauschale opfern. 

Nun entscheiden die Gerichte.
Balkes Klage gegen die Abgeordne-
tenpauschale ist beim selben BFH-
Senat anhängig (Az.: VI R 13/06), der
in einem davon unabhängigen Ver-
fahren über die Pendlerpauschale
entscheidet (Az.: VI B 42/07). Auch

dem Bundesverfassungsgericht
liegt die Pendlerpauschale vor (Az.:
2 BvL 1/07 und 2/07). 

Berufspendler und Nichtabge-
ordnete bekommen Schützenhilfe
von renommierter Seite. Für Klaus
Tipke, Doyen des Steuerrechts und
emeritierter Hochschullehrer in
Köln, steht fest: „Beide Pauschalen
in ihrer derzeitigen Form sind ver-
fassungsrechtlich nicht
haltbar. Das folgt aus
dem gleichen Rechts-
prinzip.“ Bei Pendlern
ignoriere der Gesetz-
geber tatsächlich ange-
fallene berufsbedingte
Kosten. Bei den Abge-
ordneten unterstelle er
berufliche Kosten, ob
sie nun gegeben sind
oder nicht. „Es wird jeweils nicht
das verfassungsrechtliche Prinzip
der Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit berücksichtigt, das
Maßstab für die Anwendung des
Gleichheitssatzes im Sinne des Arti-
kel 3 des Grundgesetzes ist.“ 

Das Leistungsfähigkeitsprinzip
besagt konkret, dass Lohn- und Ein-
kommensteuer nur am Nettoein-
kommen anknüpfen dürfen. Daher

sind vom Brutto vor Ermittlung der
Steuer die Kosten abzuziehen, die
im Zusammenhang mit einer Er-
werbstätigkeit entstehen. Man
spricht vom objektiven Nettoprin-
zip. Laut Tipke missachtet der deut-
sche Gesetzgeber dessen hohen
Stellenwert bei der Pendlerpau-
schale: „Auch der Finanzbedarf des
öffentlichen Haushalts rechtfertigt

nicht die Verletzung des
Nettoprinzips“, sagt der
Steuerexperte. „Ande-
rerseits wird das Netto-
prinzip zugunsten der
Abgeordneten über Ge-
bühr strapaziert.“

In die gleiche Kerbe
schlägt der pensio-
nierte BFH-Richter
Walter Drenseck. In ei-

nem Aufsatz für die „Finanz-Rund-
schau“ wirft er der Großen Koali-
tion vor, „zur Erhöhung des Steuer-
aufkommens einkommensteuer-
rechtliche Grundentscheidungen
wie den Grundsatz des objektiven
Nettoprinzips ohne Rücksicht auf
Sachgerechtigkeit auszuhöhlen“. 

Immerhin hat Balke mit seiner
Klage bereits erreicht, dass der Bun-
desfinanzhof einen kritischen Fra-

genkatalog zur Abgeordnetenpau-
schale an das Bundesfinanzminis-
terium richtete. Die Antworten lie-
gen seit Anfang April als Gutachten
vor. Das Amt eines Abgeordneten
sei nicht mit einem Beruf vergleich-
bar, schreibt darin der Staatsrecht-
ler Christian Waldhoff von der Uni-
versität Bonn. Daher gehe deren
steuerfreie Pauschale in Ordnung.
„Er sieht sie wegen ihrer verfas-
sungsrechtlichen Position als gene-
rell unvergleichlich an“, entnimmt
Balke sinngemäß dem Gutachten.
„Aber Abgeordnete schweben nicht
über der Verfassung“, pflichtet ihm
Tipke bei. Kontrolliert werden alle,
selbst unabhängige Richter. 

Wegen seiner Attacke auf die Pri-
vilegien der Parlamentarier muss
sich Balke seither den Vorwurf ge-
fallen lassen, nur neidisch zu sein.
„Dabei geht es mir um die Tilgung
eines gleichheitswidrigen Begünsti-
gungsausschlusses.“ Tipke ist auch
hier auf seiner Seite: „Wenn die
Überprüfung des Abgeordnetenpri-
vilegs eine Neidklage wäre, dann
wäre der Gleichheitsgrundsatz in
Artikel 3 der Neidartikel im Grund-
gesetz. Aber der ist die Magna
Charta der Steuergerechtigkeit.“ 

Konten verschweigen ist
Steuerhinterziehung
Wer es in seiner Einkommensteuer-
erklärung unterlässt, Angaben zu
ausländischen Kapitaleinkünften zu
machen, begeht eine vorsätzliche
Steuerhinterziehung. Das hat das
Finanzgericht München in seinem
vergangene Woche veröffentlichten
Urteil vom 8. November 2006 bekräf-
tigt (Az.: 9 K 1370/05). Im zugrunde-
liegenden Fall hatten zwei Erben in
ihren Einkommensteuererklärungen
die Zinsen aus den Schweizer Wert-
papierdepots des im Vorjahr verstor-
benen Vaters nicht angegeben. Sie
gingen davon aus, dass der Quellen-
steuerabzug in der Schweiz für die
deutsche Steuer abgeltende Wirkung
hätte und die Einkünfte hierzulande
daher nicht mehr versteuert werden
müssten. Dies hat das Finanzgericht
verneint. Die Entscheidung, eine
Nichterklärung als vorsätzliche Steu-
erhinterziehung zu werten, gilt als
höchst umstritten. MARCUS HORNIG

Anwaltsforderung darf
abgetreten werden 
Auch ohne Zustimmung des Mandan-
ten ist die Abtretung einer Anwalts-
gebührenforderung an einen anderen
Rechtsanwalt gültig und wirksam. Der
Bundesgerichtshof hat in einem
Grundsatzurteil klargestellt, dass Para-
graf 49 b der Bundesrechtsanwaltsord-
nung die Abtretung ohne Einverständ-
nis des Mandanten erlaubt und nicht
gegen die Verfassung verstößt (Az.: IX
ZR 189/05). Dem Gesetzgeber habe es
freigestanden, den Anwälten die
Abtretung ihrer Honorarforderungen
zu ermöglichen, den Ärzten hingegen
zu verwehren, urteilten die Richter.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein
Anwalt eine Forderung von 100 850 €

an eine andere Kanzlei übertragen,
woraufhin der Mandant die Zahlung
verweigerte. FTD

Bundesarbeitsgericht
erschwert Tarifflucht
Das Bundesarbeitsgericht hat seine
Rechtsprechung zu dynamischen Ver-
weisungen auf Tarifbestimmungen im
Arbeitsvertrag geändert und damit die
„Tarifflucht“ erschwert. Dynamische
Verweisungen beziehen anders als
statische die jeweils gültige Fassung
eines Tarifvertrags in das Arbeits-
verhältnis mit ein. Bislang war es für
Arbeitgeber möglich, sich den Konse-
quenzen dynamischer Verweisungen
durch einen Austritt aus dem Arbeit-
geberverband zu entziehen. Ab dem
Zeitpunkt des Austritts wurden die
Bezüge der betroffenen Arbeitnehmer
auf dem Tarifniveau eingefroren. In
Zukunft gelten auch nach dem Aus-
tritt geschlossene Tarifvereinbarun-
gen. Diese Änderung gilt für alle
Arbeitsverträge, die seit dem 31.
Dezember 2001 geschlossen wurden
und entsprechende Klauseln ent-
halten. FTD
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Mehr Geld für
Betriebsräte

NORBERT PFLÜGER

S ind Betriebsräte bestechlich?
Und ist das System der Mitbe-

stimmung strukturell korrupt, wie
der Wirtschaftsrechtler Michael
Adams meint? Nach der VW-Affäre
werfen die Ermittlungen gegen
den ehemaligen Siemens-
Betriebsrat Wilhelm Schelsky
erneut ein schiefes Licht auf die
Arbeit der Arbeitnehmervertreter. 

Sicherlich bieten die jüngsten
spektakulären Fälle viel Raum für
Spekulationen. Die Wurzel des
Problems liegt indes woanders.
Die Honorierung der hauptamt-
lichen Betriebsräte muss moder-
nisiert werden. Und vor allem
muss sie transparenter werden. 

Das Betriebsverfassungsgesetz
definiert die Tätigkeit als Ehren-
amt. Damit soll die Unabhängig-
keit der Interessenvertretung gesi-
chert werden. Betriebsräte sollen
unparteiisch agieren und so „zum
Wohl der Arbeitnehmer und des
Betriebs“ beitragen. Widerstrei-
tende Interessen zwischen Ma-
nagement und Belegschaft sollen
zum Ausgleich gebracht werden. 

Große Worte. Aber das Gesetz
spiegelt die Realität nur noch un-
zureichend wider. Das Betriebs-
ratsamt ist in großen Mittelstands-
unternehmen und Konzernen
zum qualifizierten Beruf gewor-
den. Wer als Facharbeiter in das
Amt kommt, muss sich Manage-
mentwissen aneignen, will er dem
Gesprächspartner auf Unterneh-
mensseite auf Augenhöhe gegen-
übertreten. Die Beratungsrechte
etwa bei Restrukturierungen sind
nur mit betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen zu bewältigen. Ein
ehemaliger Facharbeiter macht
also den Job eines Managers, hat
aber nach dem Gesetz nur einen
Anspruch auf eine Facharbeiter-
vergütung. Denn die Betriebs-
verfassung sieht kein System des
Co-Managements vor. 

Sicher ist es keine Lösung, Be-
triebsräte durch versteckte Son-
derleistungen besserzustellen. Mit
der Freistellung in größeren Be-
trieben hat der Gesetzgeber an-
erkannt, dass es um den vollen
Einsatz der Arbeitskraft geht. Frei-
gestellte Betriebsräte sollten dann
auch angemessen für ihre quali-
fizierte Leistung honoriert werden.
Sie im Einzelfall einem leitenden
Angestellten gleichzustellen sollte
keine Bedenken hervorrufen. Die
Dauer einer „Besserstellung“
könnte an die Wahrnehmung der
verantwortungsvollen Funktion im
Gremium gekoppelt werden. Bei
der Behandlung des Themas ist im
Übrigen Transparenz oberstes
Gebot. Eine Selbstverpflichtung
von Betriebsratsmitgliedern zur
Offenlegung ihrer Bezüge schafft
Klarheit. Und sie ermöglicht die
Kontrolle durch die Wähler. Außer-
dem beugt sie dem Vorwurf der
Bestechlichkeit vor.

NORBERT PFLÜGER ist geschäfts-
führender Gesellschafter der Pflüger
Rechtsanwälte GmbH.
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Hin und weg
Pendlerpauschale
Seit Anfang 2007
können Arbeitneh-
mer ihre Fahrtkosten
nur noch ab dem 21.
Kilometer absetzen.
Dazu liegen dem
Bundesverfassungs-
gericht zwei Klagen
vor (Az.: 2 BvL 1/07
und 2/07). 

Eilverfahren Auch
der Bundesfinanzhof
(BFH) befasst sich
mit der Kürzung der
Pendlerpauschale.
Das niedersächsi-
sche Finanzgericht
hat den Fiskus im
Eilverfahren ver-
pflichtet, die alte –
höhere  – Pauschale
auf der Lohnsteuer-
karte des Klägers
einzutragen. 

Beschluss Dagegen
hat das Finanzamt
Beschwerde beim
BFH eingelegt (Az.:
VI B 42/07). Mit der
Entscheidung ist in
den nächsten Wo-
chen zu rechnen. 

Langer Prozess Wer
das Finanzamt dazu
zwingen will, alle
Entfernungskilome-
ter auf der Lohnsteu-
erkarte einzutragen,
muss sich auf einen
Prozess einstellen.
Die Finanzämter
folgen bundesweit
einem noch nicht
offiziellen Erlass, die
Eintragung abzuleh-
nen und die Einsprü-
che dagegen zu
verwerfen. 


